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Jetzt gibt es
schnellerPflegegeld
Warum es sich lohnt, jetzt den eigenen Anspruch auf
(höheres) Pflegegeld noch einmal zu überprüfen, und

welche Fehler Sie dabei vermeiden sollten.

chen Pflegegeld. Die wenigsten
wüssten zum Beispiel, dass den
Antrag gar nicht der Pflegebe-
dürftige stellen muss, das könn-
ten ebenso Verwandte, gesetzli-
che Vertreter und Haushaltsan-
gehörige machen – auch online.
Auch sei für die Beantragung
von Pflegegeld grundsätzlich
kein ärztliches Attest nötig. „Es
mussnurbelegtwerden, dass je-
mand voraussichtlich für min-
destens sechs Monate Hilfe im
Ausmaß von mehr als 65 Stun-
den proMonat braucht“, erklärt
der Experte. Um ein Verfahren
anzustoßen, wie es in der Fach-
sprache heißt, reiche dabei
schondieVorlage einerMedika-
mentenliste oder der Nachweis
von Spitalsaufenthalten.
Daraufhin kommt in der Re-

gel ein Gutachter zum Pflege-
geldwerber nach Hause, um
sich ein Bild von der Situation

schritten erfolgt. Mehr als 65
Stunden Betreuungsbedarf
braucht es für Stufe 1, mehr als
95 Stunden für Stufe 2 undmehr
als 120 Stunden für Stufe 3. „Je-
nen, denen bisher nur eine oder
maximal sechs Stunden gefehlt
haben, um die gewünschte Pfle-
gegeldstufe zu erreichen, kann
man guten Gewissens empfeh-
len, jetzt noch einmal einenAn-
trag zu stellen“, sagt Margula.
Dabei ist aber eine Frist einzu-
halten: „Zwischen dem Datum
des letzten Bescheids und dem
neuen Antrag müssen in Sum-
me zumindest 15Monate liegen,
wenn es in der Zwischenzeit
keine wesentliche Verschlech-
terung des Gesundheitszustan-
des gegeben hat.“

Generell gebe es, wie Margula
betont, in Österreich einen gro-
ßen Informationsbedarf in Sa-

ein paar Stunden Betreuungs-
bedarf gefehlt haben“, sagt der
Wiener Arzt und Gerichtssach-
verständige für Geriatrie, Pal-
liativmedizin und Pflegewesen,
WilhelmMargula.
Um zu verstehen, was sechs

Stunden mehr bedeuten, muss
man wissen, dass der Sprung
von einer Pflegestufe auf die
nächste in Fünfer- bzw. Zehner-

Seit 1993 gibt es in Öster-
reich das Pflegegeldgesetz,
seither wurde der Zugang

zum Pflegegeld zweimal ver-
schärft. Im vergangenen Juli
wurde erstmals ein Schritt in
die Gegenrichtung gemacht:
Die Hilfe für Duschen und Ba-
den wird jetzt um sechs Stun-
den höher bewertet als bisher.
Anders gesagt: Bis zum Juli
2020 ging der Gesetzgeber da-
von aus, dass vier Stunden Kör-
perpflege pro Monat dem hy-
gienischen Standard entspre-
chen bzw. zweimal pro Woche
zu duschen oder zu baden ge-
nug ist.
Das sorgte seit 1993 freilich

regelmäßig für Unmut, wurde
aber jetzt erst geändert. „Davon
profitieren nun alle, denen für
die Bewilligung von Pflegegeld
generell oder für die Erhöhung
auf Stufe 2 oder 3 gerade noch
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FITNESSUHREN IM TEST

reichen annähernd korrekte
Werte. Der Rest liefert groß-
teils nur Schätzungen, umnicht
zu sagen Fantasiewerte. Der
Test ist online abrufbar unter:
www.konsument.at

Die StiftungWarentest hat 12
Smartwatches und 8 Fitness-
armbänder getestet. Von allen
getesteten Geräten lieferten
nur zwei Smartwatches (von
Apple und Garmin) in allen Be-

DasErgebnis sind Fantasiewerte
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RECHT & GELD KÖRPER & GEIST NETZ & TECHNIK NACHHALTIG LEBENSTIL & TRENDS

BeimPflegegeldwird
jetztberücksichtigt, dass
ein täglichesDusch-oder
Wannenbad imAusmaß
von20Minutenalshygie-
nischeStandardversor-
gunganzusehen ist.

WilhelmMargula



SCHLÜSSELLOSE ZUGANGSSYSTEME FÜR AUTOS

Technik macht anfällig für
Diebstähle.“ Wichtige Vor-
sichtsmaßnahme: „Funksignal
des Schlüssels durch geeignete
Maßnahmen wie Alu-Schutz-
hüllen abschirmen!“

ModerneFahrzeugesindhäufig
mit „Keyless-Entry-Systemen“
ausgestattet, die einÖffnenund
Starten ohne Schlüssel ermögli-
chen. Das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit warnt: „Die

Warnungvor Sicherheitslücken

Rezeptgebühren bezahlen zu
müssen“, stellt der Fachmann
klar. Und Pflegegeld sei auch
keine Abgeltung für Schmer-
zen. „Der Staat zielt mit dem
Pflegegeld darauf ab, denMehr-
aufwand für die Pflege pauschal
abzugelten. Mit der Einstu-
fungsverordnung zum Pflege-
geld kommen realistischeHilfs-
und Betreuungszeiten zum
Ausdruck, man will und kann
dabei aber nicht die tatsächlich
anfallenden Kosten ersetzen.“
Im Irrtum seien auch jene, die

beispielsweise ihre betreuungs-
bedürftige Oma zum Einkaufen
fahren und wissen, dass das in
Summe eine Aktion für drei
Stunden ist. Margula: „Die Ein-
stufungsverordnung sieht fürs
Einkaufen nicht mehr als zehn
Stunden pro Monat vor, weil
man davon ausgeht, dass das
eine gesunde Person erledigt.

Von Anträgen aufs Geratewohl –
ohne konkrete Berechnung, ob
die Anforderungen tatsächlich
erfüllt sein könnten – rät Mar-
gula allerdings ab.Aus seiner ei-
genen Gutachterzeit wisse er
noch, mit wie viel Vorbehalt
man zu jemandem geht, der
schon zum x-ten Mal einen An-
trag stellt. „Ohne einschlägigen
Rechner sind Pflegegeld-Be-
rechnungen für Laien aber voll-
kommen unmöglich“, sagt der
Experte, der seit fünf Jahren on-
line und gratis einen entspre-
chenden Rechner anbietet (sie-
he Infobox rechts.)

Wer sich Hoffnungen auf Pflege-
geld macht, sollte folgenden
Denkfehler vermeiden: „Pflege-
geld dient nicht zur Aufbesse-
rung der Pension. Es genügt
nicht, sehr krank zu sein, wenig
Einkommenzuhabenundkeine

zu machen, und gibt in seinem
Gutachten eine Empfehlung an
die Pensionsversicherungsan-
stalt beziehungsweise an den
zuständigen Leistungsträger.
„Viele meinen, die Pflegegeld-
stufe lege ein Arzt fest, das ma-
chen aber die Juristen, etwa von
PVA – oder bei Klagen die Rich-
ter – nach dem komplexen Re-
gelwerkdesPflegegeldgesetzes.
Beim zuständigen Entschei-
dungsträger überprüft auch
noch ein Mediziner, ob Diagno-
sen und Funktionsstörungen
übereinstimmen. Danach
kommtderAkt indieLeistungs-
abteilung und es ergeht ein Be-
scheid“, klärt Margula auf. Das
zuerkannte Pflegegeld ist ver-
mögens- und einkommensun-
abhängig und wird entweder
befristet (sofern eineBesserung
des Zustandes zu erwarten ist)
oder unbefristet gewährt.

STREITFALL POOLBELEUCHTUNG

Wer seinen Nachbarn gerade verklagen
möchte, weil dieser seinen Pool allzu heftig
beleuchtet, sollte wissen: Selbst der OGH
vertrat unlängst die Meinung, dass kein Un-
terlassungsanspruch gebührt, weil man sich
ja mit Rollos und Jalousien helfen kann.

Empfehlung für Jalousie
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W.Margula,
Gerichtssach-
verständiger

Warum Pflegegeldwerber
nicht „auf gut Glück“ Anträge
stellen sollten? Jeder einge-
brachte Antrag bedingt ein
neues Einstufungsverfahren,
bei dem auch eine „Herabstu-
fung“möglich ist. Jeder einge-
brachte Antrag verursacht Kos-
ten in der Höhe von etwa 200
Euro. Bei durchschnittlich
65.000 abgelehnten Anträgen
pro JahrentstehtdemStaatein
Schaden von etwa 13 Millionen
Euro. Jede Ablehnungwird im
Pflegegeldakt vermerkt und
könnte künftige Entscheidun-
gen negativ beeinflussen.

Vorsicht, Falle!

Derzeit gibt es in Österreich cir-
ca 465.000 Pflegegeldempfän-
ger, fast 50 Prozent in den Stu-
fen eins und zwei. Experten
schätzen, dass weit mehr Men-
schen Anspruch auf Pflegegeld
oder auf eine höhere Stufe hät-
ten. Grundsätzlich gibt es sie-
ben Pflegestufen, beginnend
mit 160 Euro proMonat bis zu
1719 Euro proMonat. Einstu-
fungsberechnungen sind kom-
pliziert, selbst für Fachleute.
Die Informationen und der
Gratis-Onlinerechner auf
www.pflegestufen.at geben
eine gute Orientierung.

Gut zu wissen

Wer einen Antrag auf Pflegegeld
stellt, muss langfristig einen
Betreuungsbedarf vonmehr als
65 Stunden pro Monat haben
ADOBE STOCK


